
Cal 1254; 2‚ unterschiedslos das begonnene Jahr als Alters
STENZE ansetzt, ist diese Unterscheidung zwıschen Mannern undFraue
fallen gelassen. In diesem Siınne sprach sıch auch Kardinal Gasparr

Jänner 19158 ın prıyvaten Erklärung A4US. Daß VOo  - der
Abstinenzverpflichtung grundsätzlıch 1U  b der Weıihnachtstag f3
inen istS 266), entspricht HUL dem en Rechte, während na
Cal 1292, 4, allen onntagen und gebotenen Feiertagen dıe
stinenzverpflichtung entfällt TOLZ mancher ahnliıcher Unebenheite
hıetet uch dieser and des Handbuches der praktıschen eelsorg

1el Wertvolles, daß iıhn jedem Seelsorger warmstens empfeh
ien moöchten

Prof BöhmSt Gabriel Mödlıng Wıen

Sozilale Gerechtigkeit, Die TrTe VO der naturliıchen Gememn
schaftsgerechtigkeıt Von Dr OLS Schrattenholzer Heft
der Veröffentlichungen der Studienrunde katholischer Soz101l0-

TAaZz 1934, Ulrich Moser art 4—‚ 6.020;sgecnh Wiıens. "——
geh 4.580,

ES iıst sechr begrußenswert, heute utlen Monographien die
Sozlalgerechtigkeıt ZUu behandeln Eıne solche hlıegt VO Schratten-
101lzer VO  $ Daß darın Vorerst der Begrıff und USCATUC. „sozlale Ge
rechtigkeıt” untersucht werden muß, erhe besonders 4aUuS der Tat
sache, daß weder den Werken des heıilıgen Thomas Vo Aquı
noch Rundschreiben ‚‚Rerum novarum““ vorkommt. Aus der Scho
lastık ist bekanntlıch die Dreiteilung justitia commutatıva, dıstrıbutiva
un:' legalıs 111 dıe spätere Theologıe pgrübergenor_nme:‚n worden. Dazu
Wa INa mehr berechtigt, weıl nach dem Aquıinaten die gesetz
lıche Gerechtigkeıt „‚nicht bloß das Verhältnis der niertanen
Gesetz ıhres Herrschers, sondern uch das Verhältnıiıs dieses Herr-
schers und SE1INeT Gesetze ZUuU Gemeinwohl und dadurch uch miıttel-
bar das Verhältnis der Gesellschaftsglieder Gesellschaftsganzen
un ZUD12 Gemeilnwohl, das die besondere Aufgabe dieses anzen ist  :
(S 31), regelt. In den spater INIMNeETr kleiner werdenden Lehrbuchern
der Moral hob iNa. NUur das Verhältnis der Untergebenen ZzZuU Gesetze
hervor und verschob das andere Verhältnis des Gesetzes und SC1INES
Gebers ZU Gemeimwohl den Abschnitt, der VO Staat und SC1INEN

Aufgaben handelte. Solange die Gesetze gerecht und dem Gememmn-
ohl angepaßt WAarchl!, fiel diıese Lücke nıcht quf. acCc.  em aber durch
dıe lıherale Freiwirtschaftslehre diıese Harmonı1e gestort War, mußte
cdıes auch dıe Wıssenschaft empfinden, zumal 1111a seit Leo AL
MMmer mehr einsah, daß die „alles regelnde christliche Liıebe“ nıcht
imstande Se1I das gesellschaftliche und wirtschaftlıche Gleichgewicht
herzustellen S 32)

Was Schrattenholzer da sagt, ist sıcher richtig. In wertvoller
Ergänzung ber dazu weist: laut „Osservatore Romano*‘‘ (20. Dezem
ber 1934 Gillet auf die langsam sıch die Moraltheologıe
eingeschlichene Unterscheidung VOoO  ; Moralgesetzen _und reınen Pönal-
zen hın Nach der Auffassung dieser 1EeEUECMN Theologen verpflich-
ten bekanntlich die .Pönalgesetze Nn1C. GewI1ssen, 1380 Ansıcht, dıe
DNach Gillet dıe Verpflichtungen der Legalgerechtigkeit abschwächte
und. die sozlale_ Gesinnung der Gesellschaft schwer schädigte.

In den weıteren Darbietungen Schrattenholzers wünschten WILr
ıhn unabhängıger VO verschıedenen Kontroversen un: straffer 111
den Gedankengängen. Daß VoIhering oft als Gewährsmann
des Naturrechtes- auftritt, befremdet. So wahr und schön nämlich Vonmn

Ihering manches seinen Werken „Ge1s des römischen Rechtes‘‘



ıter

und ' „Der Zweck Recht“‘‘ schreibt, SsSo muüssen WIT ihn doch als
inen Anhänger des Rechtspositivismus ablehnen.*) Da hätten die
NVerke des Aquinaten, die ja bekanntlich uf von Ihering selbst den
efsten ındruck machten, mehr geboten, insbesondere die Schrift

.De regımıne principum
In uter Abfolge behandelt Schrattenholzer: Lebensrecht, Lebens-

ebrauchsrecht, Lebensmittel, Unterhaltsrecht, ec. qauf ulturwur-
diges eben, Sonderrecht und Gemeinschaftsrecht,; Doppelseıte der
Gerechtigkeit, Auswirkung der Gerechtigkeit iın den verschledenen
Gemeinschaften. Sorgfältig sınd die Ausführungen uber die natürliche
Gemeinschaftsgerechtigkeit 1mM Wirtschaftsleben (S ff.), diıe 1in eiıne
Studie uber dıie berufsständische Ördnung ausmünden.

So entnehmen WITr der Schrift Schrattenholzers, daß sie iıch
icht 1 sireng wissenschaftliıchen Kleıde präsentiert, sondern sich

in mehr populär-wissenschaftliıcher FKorm an weıtere Kreise wendet.
Als solche wıird sıe sicher viel Gutes wırken köonnen und auch die
Moraltheologen anresen.

Solothurn. Burkhard Mathis O. Gap
Papstgeschichte der neuesien Zeit. Von Josef Schmidlin Zweiıter

Band Papsttum und Päpste egenuüber den modernen Strö-
MUNSECN. Pius un Leo I1L (  6—1  ) Üu. 610.)
München, oSsSe U. Pustet. Brosch. iın Leinen geb

öhnlichen Arbeitskraft desEs ist eın Zeichen der außergew
Verfassers, daß hald schon nach dem Erscheinen des ersten
Bandes se1nes großen Papstwerkes einen weiteren vorlegen kann.
Freılich verrat uch ıIn mancherleı Flüchtigkeıiten, Druckfehiern
ınd stilıstıiıschen Mängeln die Spuren der Hast, mıiıt der den Band
fertiggestellt hat, w1e dies schon bezüglıch des ersten Bandes ıIn der
Anzeıge ın dieser Zeitschrift bemerkt wurde. Aber das kann den
Gesamteindruck nıcht beeinträchtigen, daß auch dieser neue Band
eine hervorragende Leistung ist, die nıcht DU das weitschichtige
edierte Quellenmaterı1al un: diıe kaum übersehbare Liıteratur mıt STO-
er Umsiıicht heranzleht, sondern uch ungedrucktes Materı1al VeTl-

wertet SO uüberragt sein erkK UrCc. dıe Fülle des verarbeıteten und
dargebotenen Stoffes un: durch seine durchaus wissenschaftliche
Haltung um eın Bedeutendes aqall dıe zahlreichen Darstellungen, dıe
bisher für ‚ die beiden wichtigen Pontifikate vorlagen. chmidlın
halt mıiıt seinem Urteil nıcht zurück un!: gıbt ıhm er in kräftigen
Worten unverhohlenen Ausdruck, bDer das Urteil ist 1 allgemeınen
doch abgewogen un gut begründet, wWEeNN ina ihm auch nıcht 1M.-
INerTr ohne FEinschrankung zustimmen kann.

Den and eröffnet ine Eiınführung Quellen und Literatur,
IN der neben manchen unwichtigeren Arbeıten dıe Artikel über dıe
beiden Päpste VOL ollat und Goyau 1m Dicetionnailire de theologie
catholique hätten genannt werden können. Wenn ın diesem Zusam-
menhang der Ertrag der nediıta als relativ gering bezeichnet wIrd,
der Verfasser er meınt, WIT können s1e nıcht allzu schwer
vermissen S 1X), wird diese Auffassung nıcht auf ungeteılte Zu-
stimmung rechnen durfen Den beiden Pontifikaten ıst e nnAäa-
ern die Hälfte des Bandes gewiıdmet. Das erste Buch behandelt
zunächst die Erhebung und Regierungsanfänge Pıus } dann seıne

Mathıs B., Rechtspositivismus und Naturrecht, Pader-
born 1934, 4 ber die Verehrung von Iherings ZUiter  und  „Der 2weck im  Rechi“ ‘s‘<£hrieibt, _so_ müssen. €vii" ihn doch äls  inen Anhänger des Rechispositivismus ablehnen.*)  Da hätten die  Werke des Aquinaten, die ja bekanntlich auf von Ihering selbst den  iefsten Eindruck machten, mehr geboten, insbesondere die Schrift  n.  De regimine principum  In guter Abfolge be  handelt Schrat_tenholzef: Leb‚ensfecht4 Lebens-  ebrauchsrecht, Lebensmittel, Unterhaltsrecht, Recht auf kulturwür-  diges Leben, Sonderrecht und Gemeinschaftsrecht, Doppelseite der  Gerechtigkeit, Auswirkung der Gerechtigkeit in den verschiedenen  X  Gemeinschaften. Sorgfältig sind die Ausführungen über die natürliche  O  Gemeinschaftsgerechtigkeit im Wirtschaftsleben (S. 98 ff.), die in eine  Studie über die berufsständische Ordnung ausmünden.  So entnehmen wir der Schrift Schrattenholzers, daß sie sich  icht im streng wissenschaftlichen Kleide präsentiert, sondern sich  in mehr populär-wissenschaftlicher Form an weitere Kreise wendet.  Als solche wird sie sicher viel Gutes wirken können und auch die  Moraltheologen anregen.  r  — Solothurn.  .P. Burkhard Mathi.<;j‚0. Cap.  Papstgeschichte der neuesten Zeit. Von Josef Schmidlin. Zweiter  Band: Papsttum und Päpste gegenüber den modernen Strö-  _ mungen. Pius IX. und Leo XIII. (1846—1903). (XXVIT u. 610.)  München, Kösel u. Pustet. Brosch. M. 22.—, in Leinen geb.  M 27  ©  öhnlichen4 Arbeitskraft des  Es ist ein Zeichen der außergew  Verfassers, daß er so bald schon nach dem Erscheinen des ersten  Bandes seines großen Papstwerkes einen weiteren vorlegen kann.  Freilich verrät auch er in mancherlei Flüchtigkeiten, Druckfehlern  und stilistischen Mängeln die Spuren der Hast, mit der er den Band  fertiggestellt hat, wie dies schon bezüglich des ersten Bandes in der  Anzeige in dieser Zeitschrift bemerkt wurde. Aber das kann den  Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, daß auch dieser neue Band  eine hervorragende Leistung ist, die nicht nur das weitschichtige  E  edierte Quellenmaterial und die kaum übersehbare Literatur mit gro-  ßer Umsicht heranzieht, sondern auch ungedrucktes Material ver-  wertet. So überragt sein Werk durch die Fülle des verarbeiteten und  dargebotenen Stoffes und “durch seine durchaus wissenschaftliche  Haltung um ein Bedeutendes all die zahlreichen Darstellungen, die  bisher für die beiden so wichtigen Pontifikate vorlagen. Schmidlin  hält mit seinem Urteil nicht zurück und gibt ihm öfter in kräftigen  Worten unverhohlenen Ausdruck, aber das Urteil ist im allgemeinen  doch abgewogen und gut begründet, wenn man ihm auch nicht im-  mer ohne Einschränkung zustimmen kann.  :  —_ Den Band eröffnet eine Einführung i  n Quellen und Literatur,  in der neben manchen unwichtigeren Arbeiten die Artikel über die  beiden Päpste von Mollat und Goyau im Dictionnaire de th6ologie  catholique hätten genannt werden können. Wenn in diesem Zusam-  menhang der Ertrag der Inedita als relativ gering bezeichnet wird,  der Verfasser daher meint,  wir können  sie nicht allzu  schwer  vermissen (S. IX), so wird diese Auffassung nicht auf ungeteilte Zu-  stimmung rechnen dürfen. — Den beiden Pontifikaten ist je annä-  hernd die Hälfte- des Bandes gewidmet. Das erste Buch behandelt  zunächst die Erhebung ‘undRegierungsanfäx;ge Pius’ IX5, dann seine  1y Vgl. Mathis B., Rechtspositivismus und Naturrecht, Pader-  born 1934, S. 44. Über die Ver  {  ehrung V‘9n' ‚;Ihe_riyrixgs‘ > zum Aquinafen  siehe ‚S' 121 f  waAquinatensıehe 121


